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Sir. g
glnffts, fObd* $«**».-Se«#»«

âuîpïud^ Bon ©ntRäbigungen. ©le Sehrlinge machten

bem »J* n" *L ©$abenetfohforberutrgen nebft
Sehrmorn ®®*t*og8tfitfIvitt auch geïîenb, baß ber

ffih« ^ ungenûgenb auëgebilbet babe. ®a§ 9ie

funn loiJt ©etwerbegerlc^t oerfügten 8©tfchen>lßrü»
benenin^4^? bea Sehlingen baë Börßanbenfein
Bon QnàApT ^ o'^^^' ^ biefer ©pegtalbïûn^e
auf oeftfij^"«? Sehlingen erroartet ©erben Eann. |jter»
bereit tr^ ÎR bie SehrltngëprûfungëEommiffion
unbbaS V"'«?** Segelt bte Sehrbriefe auëpfteUen
btitten L2î"v?^"^ h, efner graeiten unb
brinaen S bie ^arteten roiebet pfammen p
tiefte ^ Derfiänbigett (©eil eine gut»

beten ^ Sehroerhâltnië im befon»
fW#biBttS5f»A. * liegt). atë aße 33er.

baß auf teitipl l rr^' ©tanbpnnfte beë Sehrhetrn,
niettt p etmm I„f "^er Rulbige ©eil unb beëhalb
et auch freimim^9®8enïommen oerpffidhtet fei unb baß

«eroeiëtafi iß© LÄj? ff tagfie (im établie! auf bie

öbetnebme ^ ^ pgemutete) ©elbleiftung
ba§ Betoétendit f »texten Berhanbiungitermin
mar, ber oonÄ®" RRflefRrt. ©a eS bet Sehr h eï t
ift, fo niel ihm ®" Seßwerträgen prücEgetreten
behaupteten 9W m

® ««gebeutet, bet Remets ber

Pm Sftärftrit+ v!r'^"* welche einen wichtigen ©tunb
bem SekmeiîW ^ S» ^ten, ««f- 9tun gelang aber

üwgehörigfeiten ber oTn * Eonnten geœiffe
Sftaterialteilen )„ f Lehrlinge, ©te Umherroetfen oon
M b« SÄ Vf., Spalten
werben, nid&t aber hk ^tntroorten ufra. fefigefteflt
IREeit, ©QontAAP behauptete fortroährenbe BMberfeh»

Frechheiten, ©al BeK!?lf Äufrotegelung unb bte

weife nieftt nnm of ^ f ber Sehrltnge mar ©oßl pit--
etina oorEommt ®l^"n%**' ^aë bei Sehlingen
femesroea« hie «»

® IRftanbe rechtfertigten inbeffen
folgen gäßen Sf^ ^öfung ber Sehroerträge 3n
«èteherifch auf ben sïrteher bie $fMt ob,
feftgefieUt, baß bas Ä P einproirEen. ©§ ©urbe auch

weniger anlafi ,,,\ «'Rertge Behalten ber Sehrltnge
fpfitere angebliche Sri,r* ®"U<*ffung gegeben hat, al§ ihre
"Rt§, unb ihre wan lerne in biefer „Bube"
liehen (aeaerc if»o r?"9' bte hierauf öerlangten^fchrift»
Reinigungen auëmS ^î^^^eugung gehenben)) Be-

«ertragen riebt© b«6 fie entfprechenb ben Sehr
richtig erlernt ..^Rafttgt ©erben feien unb ben Beruf
wußte ba§ : ®tefe§ negatioe Beroeiëergebntë
2ehrmeifter§ awi führen, bie gotöerungen beë

grunbfâfelich unb biejentgen ber Sehrltnge
Uwfiänbe LrfrR.'W- 3w ^inblicî auf nerfchiebene

Pöfung uab hk ®b|chließenbe iR;fultat ber Sehrlingë»
pnbe @ntlhh«,.„ 9Re, an foldje oon ßanblangern gren»
ren Sehrseit r; c? f Lehrlinge ©ahrenb ben bret 3ah=
ber ©cSabenJr«!f inbeffen bem ©eri^t bie iRebuïîion
erRetnen. '«sfummen auf je 200 gr. al§ angemeffen

çg h
beriet 1925"®^®* @«lboquiitung (oergl.Qahre?»

butch 9i8vl^® Söfung be§ ©ienpoerhâltniffeë
bem ber A®®® «"b ©alboquittung, troh'
nine 3-f, „ „ frrftp flichtig e fish nachher nodh ei»
^iotioen- '"fST Vérifiait aufhielt. 9lu§ ben

föhrer biim ^L^er arbeitete P/2 Monate al§ 2Berf=

littene« nie n f gie«. ieboctj infolge eines früher er»

fäfaxn r f ~ weil noch nic^t roieber ood arbeite»

auf ffittbp r, » Regelmäßig, ©er Stïlagte rechnete nun
ben Snbn f« ^lonats mit bem Kläger ab, bejahte ihm
befdbeinktp l c

geletftete 3lrbeit au§ unb ber Kläger

feien «tÜ't ^3lnfprü^e per ©albo quittiert"
ihn ber Ä' fRl«' w gleichmohl in ber SBerîftatt, bi§

-öetlagte am 2. ober 3. ©age bort öemerEte unb

ihn aufmerffam ma^te, baß ba§ ©ienfioerhâltniê nicht
mehr beftehe. SBährenb ber iôeîlagte bem Kläger bei ber
abrechnung erïlârt haben ©iß, er fönne ihn unter ben
obioaltenben Umftänben nic^t mehr befdjäftigen, ba§ ^t»
beitëoerhâltntë ©erbe mit ber Ibre^nung gelöft, fteßt ber
Kläger eine folc^e drülärung in Ibrebe unb glaubt burdj
fein SBiebererfchetnen ben iôeœeië für feine ©arfteßung, ba§

©ienftoerhältnig fei bei ber abrechnung nicht gelöft ©or»
ben, erbracht p haben. ®a§ ©sticht Eonnte fich ber an»
ficht beë fti.âgerê nicht anfdjließen, mußte oielmehr au§
ber art feiner Quittungëerteilung — auch wenn bie
babei jroif^en karteten gefaßenen Äußerungen nicht .feft»
gefteßt ©erben Eönnen — ein genügenbes Qnbijium ba=

für erblicfen, baß bte Parteien über bie fofortige auf»
löfung beë ©tenftoerhaltniffeë oerhanbelten, ber Mager
ber Slußofung pftimmte, fomit bie auflöfuug im gegen»
fettigen ©tnoerftânbniê erfolgte. Mit fetnem 9Bteberer=
Reinen gegen ben SBtflen beë arbeitgeberë Eonnte er
bie Sföetterbauer nicht beroirEen. @r ©urbe mit fetner
©ntfchabigungëforberung abgemiefen.

Poiisewiftsêafl.
©ilgettoft'ifdhe ©emerbegefexpebung. ©em ^Bericht

ber fdhmetjerifchen fiommiffion für Sehrltngëroefen beë

©chtoeipriRen ©eœetbeoerbanbeë pro 1926 ift p ent»

nehmen, baß ber ©ntrourf p einem Sunbeëgefeh über
bie berufliche auëbilbung burdh baë ©ibgenoffifdhe ar»
beitëamt eine Eleine Umarbeitung erfahren habe unb an
ben ïtunbeërat roettergeleitet roorben fei. 3fn ber ©ep»
tember» ober ©ejembetfeffton ber eibgenöffifdhen State

foüe ber ©ntmurf pr Beratung gelangen, ©er Bericht
bemerEt: „SBenn ©ir biefen Beratungen einen ooßen

©rfolg im ©inne ber langjährigen Bestrebungen beë

@^©eiprifc|en @e©erbeoerbanbeë auf bem ©ebtete beë

Sehrlingëœefenë roünfchen, fo geben ©ir bamit ©ohl ben

©efühlen unb @r©artungen beë größten ©etleë unferer
Scferfchaft auëbruci."

BeEanntlich iß ba§ ©ibgenöffifche arbeitëamt beauf»

tragt, noch wettere abfdhnttte ber etbgenöffifdhen ©eroerbe»
gefehgebung, bte 00m ©chmetjerifchen ®e©erbeamt bereitë
oorgearbeitet roorben finb, auëparbeiten, fo pm Beifptel
über ben ©ch«ß beë ©eroerbebetrtebeë, bte ©eroerbeför»
berung unb bie Siegelung beë arbeitëoerhaltniffeë für
bte bem eibgenöffiRen gabriEgefeh ntdht unterfteßten
Betriebe.

_____

Perbaadsweiee.
©chmeSpr. S3er6anö pr göröerung î»e§ ©emetn»

nßgigen SBohttwttgêbaueS. (Sort.) Unter bem Borßß oon
|>errn ®r. iß et er, Qcntralprafibent unb ©eEretär beë
Eantonalen Baubepartementeë in ßürich hielt ber im Kopfe
genannte Berbanb in Biel feine auë aßen ©eilen ber
©chmeij befchidte 3ahre§hauptoerfdmmlung ab, im ©tabt»
hauë begrüßt oom ©tabtpräfibenten §errn ©uibo Müßer.
©te geRaftlichen ©raEtanben fanben aße tn pftimmen»
bem ©tnne ißre raf^e ©debigmtg. ©er Berbanb ent»
wiclelt fich pfehenbë, immerhtn ronrbe Eonftatiext, baß
noch fehr »tele ©enoffenfehaften bem Berbanbe nicht an»
gehören, ©er ©iëpofitionëfonbë beë Bunbeërateë tm
Beirage oon 200,000 gr,, ber ben bauenben ©enoffen»
fchaften alë BauErebit gegen fpätere 3tücfphlu«9 pt Ber»
fügung geßeßt ©erben Eann, ©ar baë ganje Qahr tn
anfpruch genommen, ©te ©enbenj, biefen gonbë nur
ben ©nfamiltenhauëprobujenten pr Berfügung p fteflen
unb oie MietëEafernenbauten auSpfchließen, fanb ntdht
aflfettige Qnßimmung. — ©inen bea^tenëroerten ©rfolg
oerjeidhnet ber Berbanb, tnbem eë ihm bwR ©ingaben
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Zuspruch von Entschädigungen. Die Lehrlinge Machten

dem i.? "3 ìhrer Schadenersatzforderungen nebst

LekirmoM Bertragsiücklritt auch geltend, daß der

sà ?.^ ^ ungenügend ausgebildet'habe. Das Re

funa ^ewerbegericht verfügten Zwischen-Prü-deriêà^î^îi Lehrlingen das Vorhandensein

von an°à°s ?^^?îN!ssê, die in dieser Spezialbranche
auf aettà^î? Lehrlingen erwartet werden kann. Hier-
bereit «à ^ 55^ ^ die Lehrlingsprüfungskommission
und da- ^^kurzter Lehrzeit die Lehrbriefe auszustellen

dàn ^.?"i.?begericht suchte in einer zweiten und
brinaen Ä ^lung die Parteien wieder zusammen zu
liche N-i tt/i»^U3^weise zu verständigen (weil eine gut-
deren im Lchroerhälmis im beson-
ständigunasv!s»» ' ?°"eien liegt). Als alle Ver-
daß auf ê ^ Standpunkte des Lehrherrn,
nicht zu ewm â " der schuldige Teil und deshalb
er auch sreimim ?^^kommen verpflichtet sei und daß

Beweislast ibm ì^A^ geringste (im Hinblick auf die

übernehme m»ì>. ^ eisê zugemutete) Geldleistung
das Beweis»-!?^ einem vierten Verhandlungstermin
war. der vor,à^ durchgeführt. Da es der Lehr h err
ist. so viel ibm Lehrverträgen zurückgetreten
behaupteten N^c?? ^ ^ angedeutet, der Beweis der
zum Rûàin -v?iungen, welche einen wichtigen Grund
dem Lelà!st-/^en sollten, auf. Nun gelang aber

Ungehörigkeiten de! n nî ^cht. Wohl konnten gewisse

Materialteilen in ^ Ä^ 'Nge. wie Umherwerfen von
b-i d.r A« d?. «-«-niches V-,hà»
werden, nicht aber Antworten usw. festgestellt
lichkeit, Sabotan-. behauptete fortwährende Widersetz-

Frechheiten. Das Vàl?^ Aufwiegelung und die

weise nickt van;
-alten der Lehrllnge war wohl zeit-

etwa vorkommt wie das bei Lehrlingen
keineswegs bi- ^ î Umstände rechtfertigten indessen

solchen Fällen liem d?m der Lehrverträge In
erzieherisch auf den Lài ^^ifter eher die Pflicht ob,
festgestellt, daß das Ä ^ einzuwirken. Es wurde auch

weniger Anlaß;>. >> î'c'.gs Verhalten der Lehrlinge
spätere angeblich? ^utlasfmig gegeben hat, als ihre
nichts, und ibMLerung, man lerne in dieser ..Bude"
lichen (qeaen ib,° die hierauf verlangtenIchrift-
sch-inigungen auszà^^che UberzMgung gehenden) Be-

vertrügen richtig ÄÄ?' daß sie entsprechend den Lehr-
richtig erlerm ..^chafUgt worden seien und den Beruf
mußte das Moviîi t dieses negative Beweisergebnis
Lehrmeisters à«!, führen, die Forderungen des

grundsätzlick «., ^n und diejenigen der Lehrlinge
Umstände mi- Im Hinblick auf verschiedene

Prüfung und di° ^schließende Rssultat der Lehrlings-
zende Eutlttkn»» ^îe. an solche von Handlangern gren-
ren Lehrzeit li e? ^ Lehrlinge während den drei Iah-
der Schaden'-.? Vev indessen dem Gericht die Reduktion
erscheinen. '^summen auf je 200 Fr. als angemessen

bericht 1925 "âà ^6^ ^doquiitung (vergl. Jahres-

durch Lösung des Dienstverhältnisses
dem der -?>' »"6 und Saldoquittung, trotz-
^ige T«g- ^îtstpslichtige sich nachher noch ei-
Motiven- ?!> Werkstatt aufhielt. Aus den

sichrer bàìKläger arbeitete 1'/- Monate als Werk-
littenen n-?

Beklagten, jedoch infolge eines früher er-

fähia —.
-? — weil noch nicht wieder voll arbeits-

auf End- r. - siuregelmäßig. Der Beklagte rechnete nun
den Là ?» Alcmats mit dem Kläger ab, bezahlte ihm
besch-iwnl- I ì geleistete Arbeit aus und der Kläger
seien Ansprüche per Saldo quittiert"
ihn der ^schien er gleichwohl in der Werkstatt, bis

Beklagte am 2. oder 3. Tage dort bemerkte und

ihn aufmerksam machte, daß das Dienstverhältnis nicht
mehr bestehe. Während der Beklagte dem Kläger bei der
Abrechnung erklärt haben will, er könne ihn unter den
obwaltenden Umständen nicht mehr beschäftigen, das Ar-
beitsverhältnis werde mit der Abrechnung gelöst, stellt der
Kläger eine solche Erklärung in Abrede und glaubt durch
sein Wiedererscheinen den Beweis für seine Darstellung, das
Dienstverhältnis sei bei der Abrechnung nicht gelöst wor>
den, erbracht zu haben. Das Gericht konnte sich der An-
ficht des Klägers nicht anschließen, mußte vielmehr aus
der Art seiner Quittungserteilung — auch wenn die
dabei zwischen Parteien gefallenen Nußsrungen nicht.fest-
gestellt werden können — ein genügendes Indizium da-

für erblicken, daß die Parteien über die sofortige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses verhandelten, der Kläger
der Auflösung zustimmte, somit die Auflösung im gegen-
fettigen Einverständnis erfolgte. Mit seinem Niederer-
scheinen gegen den Willen des Arbeitgebers konnte er
die Weiterdaner nicht bewirken. Er wurde mit seiner
Entschädigungsforderung abgewiesen.

WliWiMOsK.
Eidgenössische Gewerbegesetzgebung. Dem Bericht

der schweizerischen Kommission für Lehrlingswesen des

Schweizerischen Gewerbeoerbandes pro 1926 ist zu ent-
nehmen, daß der Entwurf zu einem Bundesgesetz über
die berufliche Ausbildung durch das Eidgenössische Ar-
beitsamt eine kleine Umarbeitung erfahren habe und an
den Bundesrat weitergeleitet worden sei. In der Sep-
tember- oder Dezembersession der eidgenössischen Räte
solle der Entwurf zur Beratung gelangen. Der Bericht
bemerkt: „Wenn wir diesen Beratungen einen vollen
Erfolg im Sinne der langjährigen Bestrebungen des

Schweizerischen Gewerbeverbandes auf dem Gebiete des

Lehrlingswesens wünschen, so geben wir damit wohl den
Gefühlen und Erwartungen des größten Teiles unserer
Liserschaft Ausdruck."

Bekanntlich ist das Eidgenössische Arbeitsamt beauf-
tragt, noch weitere Abschnitte der eidgenössischen Gewerbe-
gesetzgàng. die vom Schweizerischen Gewerbeamt bereits
vorgearbeitet worden sind, auszuarbeiten, so zum Beispiel
über den Schutz des Gewerbebetriebes, die Gewerbeför-
Verung und die Regelung des Arbeitsoerhältnifses für
die dem eidgenössischen Fabrikgesetz nicht unterstellten
Betriebe.

WchzMmte«.
Schweizer. Verband zur Förderung des Gemein-

nLtzigen Wohnungsbaues. (Korr.) Unter dem Vorsitz von
Herrn Dr. Peter, Zentralprästdent und Sekretär des
kantonalen Baudepartementes in Zürich hielt der im Kopfe
genannte Verband in Viel seine aus allen Teilen der
Schweiz beschickte Jahreshauptversammlung ab, im Stadt-
Haus begrüßt vom Stadtpräsidenten Herrn Guido Müller.
Die geschäftlichen Traktanden fanden alle in zustimmen-
dem Sinne ihre rasche Erledigung. Der Verband ent-
wickelt sich zusehends, immerhin wurde konstatiert, daß
noch sehr viele Genossenschaften dem Verbände nicht an-
gehören. Der Dispositionsfonds des Bundesrates im
Betrage von 200,000 Fr., der den bauenden Genossen-
schaften als Baukredir gegen spätere Rückzahlung zur Ver-
sügung gestellt werden kann, war das ganze Jahr in
Anspruch genommen. Die Tendenz, diesen Fonds nur
den Einfamilienhausproduzenten zur Verfügung zu stellen
und die Mietskasernenbauten auszuschließen, fand nicht
allseitige Zustimmung. — Einen beachtenswerten Erfolg
verzeichnet der Verband, indem es ihm durch Eingaben
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